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ium. Bebautlngßplam XXX ;-Gewex'be.: un:5 1nlui3tl'äegebie
der' Stadt Bad .Dii! khei
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RäBlgljabQr gP!$yP:
[. '] Der' Bebauungsp].an u.mfaßt ein Gebi8tp we].chef begrenz'b

wird dui'ch den Bahndamm 'in Westend durch den Seegraben
(P].. Nrn. 3092/2 un.d 46'i9/5.) Im Norden uhd durch eide
von Süden nach }loräen verlaufende Linie entlang der
Ostgrenze dea Grundstückes PI. Nr. 4007 Im Oefen...,Hi.er
aprin#t die GI'unze ai]d]tob des mitt].epen Bruchvfegeo
(P]..J Nr. 4058/2) um etwa 30 m D&cth V/enten zurück und

verläuft ente.ang der Ostgrenze de8 Gx'undstiickea
PI. Ni'. 4093 bäs z:11m Ölwiesengrabeh (PI. Nr. 46ä8/?)
Die süd].sche Grenze des ]3ëbauung:sp]angebi.etea .fo].gt dem
Olwieaengraben nach NVesten bis %uü Beginn des eigene
}i:chen Gewo)begebietea., Hier schwefel:t dä© Gx'enge nach

Süden auo, verläuft entlang der OatgrenzQ dea Grund
stückes PI }lr. 41'76/2 bia zum Triftweg (PI., Nr. 4524/'5)
und folgt d3.eßen in Richtung .Weelteü bäo zum Bahndamm

&

2 D]-e Grenzen sind im zeichn.epischen Teil. des Bebauungs
plante in b].auGE .Farbe dargestellt

2 Bauliche Auanutzbarkeit del' Grundstii.cke
2. 1 Das Bebauungsp].angebiet ist .in ein Gewerbe:, (B&uzone ]l)

und. in ein Industriegebiet (IB.auzone 11> aufgeteilt
lËm Wasaerschutzgebiet. begrenzt durch den Bahndamm im
Westen, durch eine hihi.e v'oR etwa 220 m entlang dee
Seegrabena <PI. lir. 46.19/5) !m Nordens im .';iban l,m
Vera,auf der' Wasseroclautzzono 111 und von dol't aus ent
Lang des Triftweges (PI., Np. 4S24/5} nach Westen Uäa
alan Bahndamm, sind Bauvorhaben nicht zulässi.g

2 2 in Bauzone i dürfen nux' gewerbli.che, in Bauzone 1l ge
wei'b]iche oder indusi;rie]]ö An].alien mit i.foren }iebenan
]-aBeR errichtet werden. Daneben sind nul' V/Qhnun+!en fü.
Betr:iebsifüiabe!' und BetrlebH]e]ter zuge]asson. D]e Z&h].
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der \wohnungen wird grundsätzlich auf zwei je Betrieb be
schränkt .

/
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2.3 Die entsprechende Anzahl von Garagen oder Einste]]p].ätzen
für die Betriebsan8ehörigenp für Kunden und l,ieferanten-
fahrzeuge Bowie für die Betriebswohnungen sind vorzusehen.

2.4 Auf den star Bebauung nit Gewerbe oder Industriebbet:t'leben
vorgesehenen Grundstücken massen unbebaute Grundstücks
flächen :flip Zufahren9 Lageria]ächen und Erhob.ungsflächen .fti=

die Belegschaft ausgewiesen werden.

2.5 Die bauliche Nutzba.rkeit fül' die einzelnen Grunde'blicke

right;et sich nach $ 1 7 Abo2.ä.l aerdB%:il:liEzungBveroranung
vo?

26. Jun.i 1962. A].s Blindes:Ë1lbstanäBgtt;äetn sind auf der
Straßenseite 5 m einzuha].ten, von den aeit].lehen Grundstück.
grenzen und der rückwätl$igen jewe]]s 5 m, sofern gesetz],icl
Bestimmungen keine größeren Entfernungen vorschr'elben.
Ausnahmen von vorstehend erwähnten seitlichen Grenzabstand
können im ]iinzelfall. unter Beachtung der Vo!'sche'iften da!'
1.]30 bei einge3chossigen Bauwerken gugel.assen werden, fa]]-s
diese aus betriebe.lehen Gründen r.otwendig ist. Die Entsche='l
dung hierüber ist nach dem jeweiligen Bedarf von I'all zu l
['a]]. zu treffen. '

P'''1 :'%.

2.6 l]n de=' Bauzone .] sind a]-le Bauwex'ke, die Betriebsa.nlageri b
.,,,/trQfËen, grundsätzlich eingeschos8ig zu errichten. Büro

und Wohngebäude &Ei der Straßenf].u.cht lrönnen bia zu zwei Vo
geschosse haben.

2.7 in der Bauzone ll sind air' Betriebsanlagen und Biirogebäl:Ldt:
bis ztl.Vier Vo].].geschosse falls es sich ausnahmsweise..
aus betri.erblichen Gründen alß notwendig erv/eßt
sechs Vollgeschoase zugelassen.
Die Entsch.endung hierüber ist nach dem jeweiligen 13edarf
von B'a]] zu ]'a].l zu ti'elfen.
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Älxßere (ll9

3:.1 Da,s Außer'e der baal.lehen Anlagen ergibt aceh aus don
gewerbe.lehen oder induatrie]].en Funktionen; Zwingende
Festlegungen werden äabez' nicht getto:t'fen.
Ee muß aber in Bezug auf Baua,r$, pauforu9 Baustoff und
Farbe ao beocbbaffer Benno äaß e6 dio ei:nheit].lebe Ge
B'Ëa].tung des Gewerbe'' und Industriegebiet'beB nICh'ë
stört .

3 2 Dä.e l)agßge8taltwig hängt ebert'a]],8 von den Ë'\x11kti,oden
dex' .ganten ab und wird Im e.inzelnen nicht zwingend

festgelegt. $gg ..Jedoch 25Q eiche ilbereüeig.en.

und Bauwerk (5 n streifen)
ä.stP aowei,'ë e8 ni.ch'b flip Abbate]].plätze und j'Ür Kraß'b
fabpze'nge benq'bist wäz'd 9 elnzü:fpiedezi und gap'bermäßä.g

azlBulegen. Pür zusammenhängende An].aßen }e=# auch ein
durchs.aufender Gz'ünstreifen zugfllaosen '!:i::!=iie= .

4 2 En'blanc dex eüdllcben GI'enge des BebauungBpla.ngeb3.etea
i.st eine mindeabena 6 m breite S hutzpflanzung an%u-

].eger.
Beä.)Ein8äunungen entlang des Grabens aD d3.esel' Grenna
i.at dabei ein prei6treä.fen von l .m Breite ab OberkuiTl;e
Böschung für Räumung und Begehualg des Grabens frelzu!:
halten.

4ö3 Die Unterbringung von ]äii]].gefäßen aiußerhalb dep Gabäudo
dax'f das Straßenbi].d nicht

/"bq%%.
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